
 

Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb) ● pm24-21 ● 07.03.2024 ● Seite 1/1 

Berlin, 7. März 2024 

PRESSEMITTEILUNG 

Deutscher Juristinnenbund e.V. 
Vereinigung der Juristinnen,  
Volkswirtinnen und Betriebswirtinnen 

Geschäftsstelle / Office: 
Kronenstr. 73  ●  D-10117 Berlin 
Telefon: +49 30 4432700  
geschaeftsstelle@djb.de  ●  https://www.djb.de 

djb anlässlich der Open Data Days und des Internationalen Frauentags: 

„Auswirkungen geschlechtsspezifischer Datenlücken werden völlig un-

terschätzt“  

Jedes Jahr Anfang März finden die Global Open Data Days statt, die auf die gesellschaftliche 

Bedeutung offener Daten hinweisen. Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) sieht Chancen 

von Open Data für Geschlechtergerechtigkeit, insbesondere für digitale Tools, deren Anwen-

dung geschlechtsspezifische Ungleichheiten gezielt verringern kann. Seit Langem weist der djb 

jedoch auf geschlechtsspezifische Datenlücken hin. Bei keiner der für 2024 angekündigten 

deutschen Open-Data-Day-Veranstaltungen findet sich das Thema Gender Data Gap.   

„Die Auswirkungen geschlechtsspezifischer Datenlücken werden völlig unterschätzt“, so die 

Präsidentin des djb, Ursula Matthiessen-Kreuder. „Es besteht ein dringender Bedarf an nach 

Geschlechtern aufgeschlüsselten Daten.“  

Open Data sollen frei zur Verfügung stehen, um Produkte und Dienstleistungen mittels digi-

taltechnischer Systeme im Sinne des Gemeinwohls innovativ zu gestalten. Fehlt es hier an Da-

tenqualität, besteht die Gefahr diskriminierender Ausschlüsse. Die aktuelle rechtspolitische 

Diskussion thematisiert primär den Datenfluss. Die EU-Datenstrategie beinhaltet dazu den 

Data Governance Act für den öffentlichen Sektor, bereits seit September 2023 in Kraft, den 

Data Act für die Datenweitergabe in der Privatwirtschaft, Inkrafttreten ab September 2025, 

und die KI-Verordnung zur allgemeinen Regulierung algorithmischer Systeme, die kurz vor 

Verabschiedung steht. Regelungen zur Datenqualität fehlen weitgehend.  

Die Studie „The impact of the gender data gap on consumer protection“ des EU-Parlaments 

vom April 2023 zeigt klar auf, dass Frauen zwar durch EU-Rechtsvorschriften besonders ge-

schützt sind, die Vorschriften aber nicht in den Prozessen der digitalen Produkt- und Dienst-

leistungsgestaltung berücksichtigt werden. Ohne eine geschlechterspezifische Aufschlüsse-

lung von Daten und genderkompetente Datenqualitätsanalysen wird es unmöglich, die beson-

deren Bedürfnisse von Frauen zu identifizieren und zu beachten. Diese Problematik potenziert 

sich im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Entwicklung entsprechender Systeme.  

„Frauen sind in der Regel von den Prozessen der Gestaltung und Bereitstellung digitaler Pro-

dukte ausgeschlossen“, so die Vorsitzende der Kommission Digitales Anke Stelkens. „Fehlende 

Datenqualität verschärft diese Situation noch.“ 

Der djb fordert, dass im weiteren Dialog sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ge-

setzgebungsebene Maßnahmen zur Schließung geschlechtsspezifischer Datenlücken priori-

siert werden und verweist auf seine Stellungnahmen zum Data Act und zur KI-Verordnung. 
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